
 ANLAGE  

Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  

  

Eitorf, den 09.02.2021 
interne Nummer XV/0107/V 

 
  
Amt 10 - Haupt- und Personalamt 

Sachbearbeiter/-in: Oona Grünebaum  

 
 
 
 
  i.V. 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Rat der Gemeinde Eitorf 08.03.2021 

 

Tagesordnungspunkt: 

 
Interkommunale Zusammenarbeit bei der Durchführung der Aufgaben der kommunalen Rentenstelle, 
hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat stimmt der als Anlage beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die 
interkommunale Zusammenarbeit der Kommunen Eitorf, Much, Hennef und Windeck bei der 
Durchführung von Aufgaben der kommunalen Rentenstelle zu. 
 

Begründung: 

 
Die Kommunen Eitorf, Much, Hennef und Windeck möchten zukünftig die Aufgaben der kommunalen 
Rentenstelle gemeinsam wahrnehmen. 
 
Die Versicherungsämter der Kommunen (kommunale Rentenstelle) sind verpflichtet Anträge auf 
Leistungen aus der Sozialversicherung entgegenzunehmen und diese inclusive evtl. erforderlicher 
Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weiterzuleiten. Wenn der Versicherungsträger es 
verlangt, haben die Versicherungsämter Sachverhalte aufzuklären und ggf. Beweismittel zur Belegung 
der Sachverhalte beizufügen. Alle diese Aufgaben sind in § 93 SGB IV gesetzlich verankert und 
werden grundsätzlich von der Landesregierung auf die Kommunen übertragen. 
 
Der Rat wurde in seiner letzten Sitzung über die beabsichtigte interkommunale Zusammenarbeit 
informiert. Insbesondere wurde auf den dringenden Handlungsbedarf hingewiesen, da die 
Rentenstelle in Eitorf nicht besetzt ist. Schließlich hat der Rat einstimmig bei einer Stimmenthaltung 
der beabsichtigten interkommunalen Zusammenarbeit zugestimmt. Auf die seinerzeitige Vorlage und 
die Beratung wird verweisen. 
Die angekündigte und als Anlage beigefügte öffentliche Vereinbarung wurde im Zusammenwirken mit 
den beteiligten Kommunen erarbeitet. Einzelheiten zur Abwicklung ergeben sich daraus. 
 
Die anfallenden Kosten werden zu gleichen Teilen von den beteiligten Kommunen getragen (siehe 
beigefügte Aufstellung, Personalkosten nach EG 5 und EG 6). In den Gemeinden Eitorf, Much und 
Windeck sind die Einwohnerverhältnisse ähnlich, bei der Stadt Hennef ist es so, dass eine Vielzahl 
der Betroffenen den direkten Weg zur Rentenversicherung sucht, so dass das Antragsaufkommen in 
Hennef ähnlich zu sehen ist, wie bei den anderen Kommunen.  
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